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Satzung zur Änderung der Satzung 
über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit  

 
 
Aufgrund der §§ 3 und 15 der Landkreisordnung Baden-Württemberg (LKrO) i. d. F. vom 
19.06.1987 (GBl. S. 288), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.10.2020 (GBl. S. 910, 911), 
hat der Kreistag des Schwarzwald-Baar-Kreises am _____ folgende Satzung zur Änderung 
der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit beschlossen: 
 

§ 1 
 
In § 3 Abs. 2 der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit wird folgender 
Satz 5 eingefügt: 
 

"Das Sitzungsgeld wird auch gewährt, wenn die Sitzung ohne persönliche 
Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum durchgeführt wird, sofern eine 
Beratung durch zeitgleiche Übertragung von Bild und Ton mittels geeigneter 
technischer Hilfsmittel, insbesondere in Form einer Videokonferenz, erfolgt." 

 
§ 2 

 
Die Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
Villingen-Schwenningen, den ________ 
 
Sven Hinterseh 
Landrat 


